
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Steuer- und Arbeitsrecht machen das Leben von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern immer bürokratischer. Ganz aktuell ist ein Urteil, 

mit dem der Europäische Gerichtshof die Einführung einer gesetz-

lichen Aufzeichnungspflicht für sämtliche Arbeitszeiten verlangt. 

Schon länger ein Thema sind dagegen die A1-Bescheinigungen für 

Entsendungen und Dienstreisen ins Ausland. Und von Arbeitneh-

mern, die dem Arbeitgeber ihr Arbeitszimmer vermieten, fordert 

das Finanzamt künftig eine Überschussprognose. 
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Umsatzsteuer mtl. 11. 10. 12. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 11. 10. 12. 

Einkommensteuer 11. - - 

Körperschaftsteuer 11. - - 

Vergnügungsteuer 11. 10. 12. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
14. 15. 15. 

Gewerbesteuer - - 15. * 

Grundsteuer - - 15. * 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
- - 19. * 

SV-Beitragsnachweis 24. 25. 26. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 26. 29. 28. 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-

den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Nicht umsonst führen Staaten mit 

Vorliebe ein Raubtier im Wappen.« 

Carl Spitteler 

 

»Deine Regierung braucht Dein 

Geld, um Dir all jene lebensnot-

wendigen Dinge angedeihen zu las-

sen, die Dir selbst nicht in einer Mil-

lion Jahren eingefallen wären.« 

Dave Barry 
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Vermietung des Home-Office an den Arbeitgeber 

Die Finanzverwaltung hat geregelt, wie die Vermietung des 
Home-Office an den Arbeitgeber steuerlich zu behandeln ist. 

Angesichts neuer Urteile des Bundesfinanzhofs zur Vermietung ei-

nes Arbeitszimmers oder Home-Office an den Arbeitgeber hat das 

Bundesfinanzministerium seine Verwaltungsanweisung zur steuerli-

chen Bewertung solcher Mietverträge aktualisiert. Es geht dabei 

um die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Miete als Ar-

beitslohn oder als Einkommen aus Vermietung und Verpachtung 

gilt und welche steuerlichen Folgen sich daraus ergeben. 

Sind die Zahlungen des Arbeitgebers steuerpflichtiger Arbeitslohn, 

hat das nicht nur Folgen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. So-

lange Einnahmen aus dem vermieteten Arbeitszimmer keine Ein-

künfte aus Vermietung und Verpachtung sind, greift für die damit 

verbundenen Werbungskosten auch die Abzugsbeschränkung für ein 

häusliches Arbeitszimmer. 

 Zuordnung: Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören neben 

dem Barlohn auch andere Bezüge und Vorteile, die durch das 

Arbeitsverhältnis veranlasst sind. Anders sieht es aus, wenn der 

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Bezüge und Vorteile aufgrund 

einer anderen Rechtsbe-

ziehung – beispielsweise 

einem Mietverhältnis – ge-

währt, die neben dem Ar-

beitsverhältnis besteht. 

 Arbeitslohn: Dient das Ar-

beitszimmer oder eine 

Wohnung, die als Home-

Office genutzt wird, in ers-

ter Linie dem Interesse des Arbeitnehmers, ist davon auszuge-

hen, dass die Mietzahlungen des Arbeitgebers als Gegenleistung 

für die Arbeitskraft des Arbeitnehmers erfolgen. Die Einnahmen 

sind dann als Arbeitslohn zu beurteilen, und Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung liegen nicht vor. 

 Mieteinkünfte: Eine Rechtsbeziehung neben dem Arbeitsver-

hältnis, die für die Qualifizierung der Leistungen des Arbeitge-

bers als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erforderlich 

ist, setzt voraus, dass das Home-Office vorrangig im betriebli-

chen Interesse des Arbeitsgebers genutzt wird und dieses Inte-

resse über die Entlohnung des Arbeitnehmers sowie über die Er-

bringung der jeweiligen Arbeitsleistung hinausgeht. Die Ausge-

staltung der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer als auch die tatsächliche Nutzung des angemieteten Ar-

beitszimmers müssen maßgeblich und objektiv nachvollziehbar 

von den Bedürfnissen des Arbeitgebers geprägt sein. 

 Arbeitsplatz: Ein für den Arbeitslohncharakter der Arbeitgeber-

leistungen sprechendes gewichtiges Indiz liegt vor, wenn der 

Arbeitnehmer im Betrieb über einen weiteren Arbeitsplatz ver-

fügt und die Nutzung des Home-Office vom Arbeitgeber ledig-

lich gestattet oder geduldet wird. In diesem Fall ist grundsätz-

lich von einem vorrangigen Interesse des Arbeitnehmers an der 

Nutzung auszugehen. Zur Widerlegung dieser Annahme muss der 

Arbeitnehmer ein vorrangiges Interesse seines Arbeitgebers am 

zusätzlichen Arbeitsplatz nachweisen, hinter dem das Interesse 

des Arbeitnehmers zurücktritt. Ein etwa gleichwertiges Interes-

se von Arbeitgeber und Arbeitnehmer reicht nicht aus. 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Steuerschätzung mit deutlichem 
Minus für Bund und Länder 

Zwei Mal im Jahr prognostizieren die 

Steuerschätzer von Bund und Ländern die 

Steuereinnahmen, die den öffentlichen 

Haushalten in den kommenden Jahren vo-

raussichtlich zufließen werden. Während 

in den letzten Jahren bei den Steuerein-

nahmen ein Überschussrekord den nächs-

ten jagte, fällt die Prognose diesmal 

deutlich düsterer aus. Verglichen mit der 

Steuerschätzung vom Herbst 2018 werden 

die Steuereinnahmen 2019 insgesamt um 

10,9 Mrd. Euro niedriger ausfallen, wovon 

der größte Teil auf den Bund entfällt. Die 

Länder können sich dagegen auch 2019 

noch über Mehreinnahmen freuen. Bis 

zum Jahr 2023 fallen die Einnahmen von 

Bund, Ländern und Kommunen jedoch um 

insgesamt 124 Mrd. Euro niedriger aus als 

noch im Herbst vorhergesagt. 

 

Europäischer Gerichtshof fordert 
Erfassungssysteme für Arbeitszeit 

In einer viel beachteten Entscheidung hat 

der Europäische Gerichtshof festgestellt, 

dass Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer 

Arbeitnehmer vollständig und systema-

tisch erfassen müssen. Dazu seien die Ar-

beitgeber aufgrund der Arbeitszeitrichtli-

nie und der Grundrechtecharta der EU 

verpflichtet, denn nur mit einer systema-

tischen Erfassung ließe sich feststellen, 

ob die zulässigen Arbeitszeiten über-

schritten wurden. Ohne ein solches Sys-

tem kann nach Überzeugung des Gerichts 

weder die Zahl der vom Arbeitnehmer 

tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 

sowie ihre zeitliche Lage noch die über 

die gewöhnliche Arbeitszeit hinausgehen-

de, als Überstunden geleistete Arbeitszeit 

objektiv und verlässlich ermittelt werden. 

Damit sei es für die Arbeitnehmer äußerst 

schwierig oder gar praktisch unmöglich, 

ihre Rechte durchzusetzen, um in den 

Genuss der Begrenzung der wöchentlichen 

Arbeitszeit sowie der vorgesehenen tägli-

chen und wöchentlichen Mindestruhezei-

ten zu kommen. Die deutsche Regelung, 

nach der nur Überstunden verpflichtend 

zu erfassen sind, genügt also nicht. Un-

mittelbare Folgen ergeben sich aus dem 

Urteil jedoch noch nicht, denn das Urteil 

richtet sich an die nationalen Gesetzge-

ber, die nun entsprechende gesetzliche 

Regelungen schaffen müssen. Das Urteil 

lässt dabei flexible Lösungen zu, denn der 

Gesetzgeber kann Besonderheiten be-

stimmter Unternehmen berücksichtigen. 
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Die Finanzverwaltung nennt verschiedene Anhaltspunkte, die für 

ein betriebliches Interesse des Arbeitgebers sprechen. Allerdings 

muss der Arbeitnehmer auch bei Vorliegen eines oder mehrerer 

dieser Anhaltspunkte das vorrangige betriebliche Interesse seines 

Arbeitgebers nachweisen, ansonsten sind die Leistungen als Ar-

beitslohn zu beurteilen. Für ein betriebliches Interesse sprechen 

insbesondere folgende Punkte: 

 Für den Arbeitnehmer ist im Unternehmen kein geeigneter Ar-

beitsplatz vorhanden, und die Versuche des Arbeitgebers, Räu-

me von fremden Dritten anzumieten, sind erfolglos geblieben. 

 Der Arbeitgeber hat für andere Arbeitnehmer, die über keine 

für ein Arbeitszimmer geeignete Wohnung verfügen, entspre-

chende Miet- oder Nutzungsverträge mit fremden Dritten be-

gründet, die nicht bei ihm angestellt sind. 

 Es wurde eine ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung über die 

Bedingungen der Nutzung der überlassenen Räumlichkeiten ab-

geschlossen. 

Für das Vorliegen eines betrieblichen Interesses kommt es dagegen 

nicht darauf an, ob ein entsprechendes Nutzungsverhältnis zu glei-

chen Bedingungen auch mit einem fremden Dritten hätte begrün-

det werden können. Insbesondere spielt es keine Rolle, wenn die 

vereinbarte Miete die Höhe der ortsüblichen Marktmiete unter-

schreitet, denn das geforder-

te betriebliche Interesse an 

der Nutzung der Räume wird 

durch eine für den Arbeitge-

ber vorteilhafte Gestaltung 

grundsätzlich nicht in Frage 

gestellt. 

Neu an den Vorgaben der Fi-

nanzverwaltung ist vor allem 

eine Regel zur Qualifizierung des Mietverhältnisses. Während das 

Finanzamt nämlich bei der Vermietung von Wohnraum nämlich ty-

pisierend immer von einer Einkünfteerzielungsabsicht ausgeht, so-

lange die ortsübliche Miete nicht deutlich unterschritten wird, gibt 

es bei Gewerbeimmobilien keine solche typisierende Annahme. 

Das ist deshalb von Bedeutung, weil das Finanzamt die zweckent-

fremdete Vermietung von Wohnraum an den Arbeitgeber für des-

sen betriebliche Zwecke (Arbeitszimmer oder als Home-Office ge-

nutzte Wohnung) grundsätzlich als gewerbliches Mietverhältnis 

wertet. Für das Mietverhältnis muss der Arbeitnehmer daher die 

Einkünfteerzielungsabsicht durch eine objektbezogene Über-

schussprognose nachweisen. 

Ist das vorrangige betriebliche Interesse des Arbeitgebers an der 

Vermietung nachgewiesen, mangelt es aber durch eine negative 

Überschussprognose an der Einkünfteerzielungsabsicht, dann ist 

die Vermietung des Home-Office an den Arbeitgeber ein steuerlich 

unbeachtlicher Vorgang auf der privaten Vermögensebene. Die 

Mietzahlungen sind dann zwar steuerfrei, im Gegenzug können 

aber auch keine Werbungskosten geltend gemacht werden. 

Die neuen Vorgaben sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Al-

lerdings enthält das Schreiben des Ministeriums hinsichtlich der 

Einkünfteerzielungsabsicht eine Übergangsregelung:  Für vor dem 1. 

Januar 2019 abgeschlossene Mietverträge wird es nicht beanstan-

det, wenn die Betroffenen weiterhin generell von einer 

Einkünfteerzielungsabsicht ausgehen.  

Übergangsbereich statt Gleitzone 
für Midijobs bis 1.300 Euro  

Bisher gibt es für Midijobs mit einem mo-

natlichen Lohn zwischen 450 und 850 Euro 

die Gleitzonenregelung. Zum 1. Juli wird 

dann zur Entlastung von Geringverdienern 

die Gleitzone durch einen erweiterten 

Übergangsbereich von 450 bis 1.300 Euro 

abgelöst. Dabei bleibt sichergestellt, dass 

die reduzierten Rentenversicherungsbei-

träge im Übergangsbereich nicht zu nied-

rigeren Rentenleistungen führen. Im Ef-

fekt ergibt sich also für Arbeitnehmer mit 

einem Monatslohn zwischen 850 und 

1.3000 Euro eine gewisse Entlastung bei 

den Sozialversicherungsbeiträgen, ohne 

dass sich die zu erwartende Rente redu-

ziert. Eine Ab- und erneute Anmeldung 

oder Ummeldung für Arbeitnehmer, die 

mit ihrem Lohn ab dem 1. Juli 2019 erst-

mals in den Übergangsbereich fallen, ist 

nicht notwendig. Erst bei der nächsten 

Entgeltmeldung muss das Kennzeichen für 

den Übergangsbereich gesetzt werden. 

 

Nießbrauchsrecht an Betrieb ist 
kein begünstigtes Vermögen 

Für das Nießbrauchsrecht an einem land-

und forstwirtschaftlichen Betrieb können 

die erbschaftsteuerlichen Begünstigungen 

für Betriebsvermögen (Verschonungsab-

schlag und Freibetrag) nicht in Anspruch 

genommen werden. Auch wenn ein Nieß-

braucher ertragsteuerlich als Mitunter-

nehmer anzusehen ist, bedeutet dies nach 

Überzeugung des Finanzgerichts Münster 

nicht, dass das Nießbrauchsrecht auch 

erbschaftsteuerlich begünstigt ist. Ein 

Nießbrauchsrecht sei zivilrechtlich ein 

Nutzungsrecht, das nach dem Bewer-

tungsrecht kein Betriebsvermögen ist. 

 

Erstattungsverzicht von Krank-
heitskosten bei Privatversicherten 

Wenn ein Privatversicherter Krankheits-

kosten selbst trägt, um eine Beitragsrück-

erstattung von der Versicherung zu erhal-

ten, sind die Kosten nicht als außerge-

wöhnliche Belastung abzugsfähig. Dass 

der Verzicht auf die Erstattung bei den 

Sonderausgaben steuerlich negative Fol-

gen hat, wurde bereits in mehreren Fällen 

von den Finanzgerichten entschieden. 

Doch das Finanzgericht Niedersachsen hat 

nun für diese Konstellation auch die Be-

rücksichtigung der Krankheitskosten als 

außergewöhnliche Belastung  ausgeschlos-

sen, weil die Kosten dem Steuerzahler 

nicht zwangsläufig entstehen, wenn er die 

Möglichkeit hätte, sich diese von seiner 

Versicherung erstatten zu lassen. 
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A1-Bescheinigung für Entsendung ins Ausland 

A1-Bescheinigungen für die Entsendung eines Arbeitnehmers 
müssen seit diesem Jahr elektronisch beantragt werden. In ei-
nigen Ländern gibt es zur Bescheinigung verstärkt Kontrollen. 

Möchte ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer für eine befristete Tä-

tigkeit ins Ausland entsenden, kann das zu einer doppelten Sozial-

versicherungspflicht führen: Die Arbeitnehmer sind weiterhin in 

Deutschland beitragspflichtig, und zusätzlich gilt das Recht des Tä-

tigkeitsstaats mitsamt den dortigen Sozialversicherungspflichten.  

Um dieses Problem zu vermeiden, kann der Arbeitgeber für eine 

Entsendung in einen EU/EWR-Staat oder in die Schweiz beim zu-

ständigen Sozialversicherungsträger (meist die Krankenkasse) eine 

Entsendebescheinigung, die sogenannte A1-Bescheinigung beantra-

gen. Mit dieser Bescheinigung gilt auch für eine Tätigkeit im Aus-

land bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen allein das deutsche 

Recht. Das muss der Arbeitnehmer jedoch bei einer Kontrolle im 

Ausland durch Vorlage der A1-

Bescheinigung nachweisen. 

Weil es in den letzten Mona-

ten mehrfach Berichte über 

verstärkte Kontrollen im Aus-

land gab, ist es wichtiger 

denn je, dass Arbeitnehmer 

die Bescheinigung bei allen 

Auslandstätigkeiten dabei ha-

ben. Ohne gültige A1-Bescheinigung kann die Tätigkeit im Ausland 

nämlich als Schwarzarbeit gewertet werden, was Bußgelder und 

weitere Sanktionen zur Folge haben kann. Mithin kann auch ein 

ausländischer Auftraggeber den Zugang zu seinem Firmengelände 

verweigern, wenn die A1-Bescheinigung nicht vorliegt. 

Vor allem aus Österreich und Frankreich gibt es Berichte über ver-

stärkte Prüfungen, auch an Flughäfen und in von Geschäftsreisen-

den frequentierten Hotels. Beide Länder kommen den Arbeitge-

bern aber mit einem Kompromiss zumindest ein Stück entgegen: 

Kann der Arbeitnehmer bei der Kontrolle keine A1-Bescheinigung 

vorlegen, weil diese nicht mehr rechtzeitig beschafft werden 

konnte, verzichten die örtlichen Behörden auf eine Geldstrafe, 

wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass die A1-Bescheinigung 

bereits vor Beginn der Dienstreise beantragt wurde. 

Zum Bürokratiemonster wird die A1-Bescheinigung aber vor allem 

dadurch, dass die EU-Verordnung keine zeitliche Toleranzgrenze 

für die Notwendigkeit einer A1-Bescheinigung vorsieht. Eine Be-

scheinigung ist damit für eine mehrwöchige Tätigkeit genauso er-

forderlich wie für eine eintägige Schulung oder Konferenz im Aus-

land. Selbst ein halbstündiges Meeting oder eine kurze Fahrt über 

die Grenze zum Tanken des Firmenwagens ist eine grenzüber-

schreitende Tätigkeit, für die die A1-Bescheinigung notwendig ist. 

Sowohl bei kurzfristigen als auch bei kurzzeitigen Dienstreisen ins 

Ausland haben viele Arbeitgeber in der Vergangenheit keine Be-

scheinigung beantragt. Neben dem bürokratischen Aufwand für 

den Antrag reicht manchmal nämlich schlicht die Zeit nicht aus, 

um die Erteilung der A1-Bescheinigung durch die Krankenkasse ab-

zuwarten. Das Risiko bei dieser Unterlassung sind die bereits er-

wähnten Sanktionen für Schwarzarbeit im Fall einer Kontrolle. 

Immerhin eine teilweise Verbesserung hat sich seit 2018 ergeben – 

zumindest für Arbeitgeber mit der notwendigen technischen Aus-

Ausgleichszahlungen beim Versor-
gungsausgleich nach altem Recht 

Seit 2015 gilt die gesetzliche Vorgabe, 

dass Ausgleichsleistungen zur Vermeidung 

eines Versorgungsausgleichs als Sonder-

ausgaben zu behandeln sind. Ausgleichs-

zahlungen vor 2015 will das Finanzamt 

dagegen möglicherweise als steuerlich 

nicht abziehbare Anschaffungskosten für 

ein Anwartschaftsrecht auf eine künftige 

Versorgung einordnen. Dem hat das Fi-

nanzgericht Baden-Württemberg wider-

sprochen: Bei einer betrieblichen Alters-

versorgung sind die Ausgleichszahlungen 

als Werbungskosten bei den Einkünften 

aus nichtselbständiger Arbeit abziehbar. 

 

Riester-Rente und Anlage AV 

Der Sonderausgabenabzug von Beiträgen 

für eine Riester-Rente setzt voraus, dass 

mit der Steuererklärung die Anlage AV 

abgegeben wurde. Allein die Meldung der 

Daten durch den Anbieter reicht laut dem 

Hessischen Finanzgericht nicht aus, um 

dem Finanzamt die Notwenigkeit einer 

Günstigerprüfung zu signalisieren. Eine 

Berichtigung des bestandskräftigen Be-

scheids ist dann auch nicht mehr möglich. 

 

Rechnungsabgrenzung bei 
geringfügigen Aufwendungen 

In der Bilanz sind für Ausgaben und Ein-

nahmen, die einen Zeitraum nach dem 

Abschlussstichtag betreffen, Rechnung-

sabgrenzungsposten zu bilden. Diese 

Pflicht hat aber nach Überzeugung des Fi-

nanzgerichts Baden-Württemberg ihre 

Grenzen bei geringfügigen Beträgen unter 

der GWG-Grenze. Das Gericht gab damit 

einem Handwerker Recht, bei dem das Fi-

nanzamt nach der Betriebsprüfung gewin-

nerhöhend einen aktiven Rechnungsabg-

renzungsposten bilden wollte. Der Grund-

satz der Wesentlichkeit ermögliche es, 

unwesentliche Elemente bei der Bilanzie-

rung und Bewertung außer Betracht zu 

lassen. In Fällen von geringer Bedeutung 

kann daher auf eine Rechnungsabgren-

zung verzichtet werden. Die Geringfügig-

keitsschwelle sieht das Gericht bei der 

GWG-Grenze von jetzt 800 Euro, denn bei 

geringwertigen Wirtschaftsgütern verzich-

tet der Gesetzgeber auf einen perioden-

gerechten Ausweis in der Bilanz. Zur Ver-

meidung von Wertungswidersprüchen sei 

diese Grenze auf die Bildung von Rech-

nungsabgrenzungsposten zu übertragen, 

meint das Gericht. Übersteigt der Wert 

des einzelnen Abgrenzungspostens daher 

800 Euro nicht, kann auf eine Abgrenzung 

verzichtet werden. 
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stattung: Seit dem 1. Januar 2018 können die Bescheinigungen 

nämlich auch elektronisch bei der Krankenkasse beantragt werden. 

Diese Option ist nun seit dem 1. Januar 2019 zur Pflicht geworden. 

Zwar haben die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung eine 

Übergangsregelung geschaffen, nach der Arbeitgeber in begründe-

ten Einzelfällen den Antrag weiter in Papierform stellen können. 

Diese Ausnahmeregelung läuft jedoch am 30. Juni 2019 aus. 

Ob die Umstellung auf ein elektronisches Verfahren für die Sozial-

versicherungsträger eine Erleichterung bringt, ist ebenfalls nicht 

sicher. Seit dem 1. Januar 2019 haben die Krankenkassen nämlich 

mit einem erheblichen Anstieg der gestellten Anträge zu kämpfen. 

Im Vergleich zu früheren Jahren haben sich die Antragszahlen nach 

Berichten mehr als verzehnfacht. Besonders wenn die Krankenkas-

se keine vollautomatische Bearbeitung der Anträge durchführt, 

kann damit auch die schiere Zahl der Anträge zu einer verzögerten 

Bearbeitung und Erteilung der Bescheinigung führen. 

Im März und April haben einige Arbeitgeber bereits erleichtert 

aufgeatmet, weil es Berichte gab, dass die EU die Notwendigkeit 

für die A1-Bescheinigung wieder abschaffen will. Diese Meldungen 

waren aber gleich doppelt irreführend. Zwar hat die Europäische 

Kommission im März eine Einigung über neue Regeln zur Koordinie-

rung der Sozialversicherungssysteme in der EU vermeldet, zu der 

auch Änderungen bei der A1-Bescheinigung gehören. Allerdings hat 

der Europäische Rat diesem 

Kompromiss nur wenige Tage 

später die Zustimmung zu-

mindest vorerst verweigert. 

Selbst wenn die EU ihre neu-

en Regeln doch noch in dieser 

oder einer leicht veränderten 

Fassung absegnen sollte, be-

deuten die Änderungen keine 

generelle Abschaffung der Notwendigkeit für eine A1-

Bescheinigung. Vorgesehen ist nämlich lediglich eine neue Be-

griffsdefinition für Dienstreisen, und nur für diese soll die Pflicht 

zur A1-Bescheinigung abgeschafft werden. 

Eine Dienstreise liegt laut der geplanten Änderung dann vor, wenn 

die vom Arbeitnehmer im Ausland ausgeübte Tätigkeit nicht der 

Erbringung einer Dienstleistung oder der Lieferung von Gütern 

dient. Damit wären insbesondere Messebesuche, Meetings und 

Fortbildungsveranstaltungen im Ausland künftig von der Bescheini-

gungspflicht befreit. Bei anderen Formen der Arbeitnehmerent-

sendung ist aber auch künftig eine A1-Bescheinigung notwendig. 

Wie es mit der A1-Bescheinigung auf EU-Ebene genau weitergeht, 

ist weiterhin offen. Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben 

im Februar 2019 aber bereits einige Änderungen im Antragsverfah-

ren zum kommenden Jahreswechsel beschlossen. Insbesondere soll 

es ab 2020 eine einheitlichere Bestätigung für die elektronische 

Übermittlung des Antrags auf eine A1-Bestätigung geben. Das ist 

vor allem für die Länder hilfreich, die auch den Antrag als Nach-

weis akzeptieren (Österreich und Frankreich). 

Weitere Änderungen umfassen eine verpflichtende Angabe der 

Wohnanschrift des Arbeitnehmers und eine deutlich höhere Zahl 

der möglichen Beschäftigungsstellen im Ausland (elf statt vier). 

Außerdem sind künftig verpflichtend Beginn und Ende der Entsen-

dung anzugeben. Schließlich sind künftig keine Anträge mehr für 

Länder außerhalb der EU/EWR und der Schweiz möglich.  

Vorsteuerabzug nach Betrug 
aufgrund ausbleibender Leistung 

Mehrfach schon mussten sich die Finanz-

gerichte mit den steuerlichen Folgen ei-

nes Betrugsfalls befassen, der ein nicht 

geliefertes Blockheizkraftwerk betraf. Der 

Bundesfinanzhof hat nun über den Vor-

steuerabzug aus einer Vorauszahlung ent-

schieden und festgestellt, dass der Käufer 

auch bei später ausbleibender Lieferung 

Anspruch auf den Vorsteuerabzug hat. Das 

gilt zumindest dann, wenn zum Zeitpunkt 

der Zahlung die Lieferung sicher er-

scheint, weil alle Elemente der zukünfti-

gen Lieferung bekannt sind und nicht er-

wiesen ist, dass der Käufer zu diesem 

Zeitpunkt wusste oder hätte wissen müs-

sen, dass die Lieferung unsicher war. 

 

Ermittlung der ortsüblichen Miete 

Im Streit mit dem Finanzamt über die 

Frage, ob eine Gewerbeimmobilie verbil-

ligt vermietet wurde und damit Ausgaben 

teilweise nicht abziehbar sind, darf die 

ortsübliche Vergleichsmiete nicht auf der 

Grundlage statistischer Annahmen mit der 

EOP-Methode (ertragsorientierter Pacht-

wert) bestimmt werden. Stattdessen muss 

nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ein er-

fahrener und mit der örtlichen Marktsitu-

ation vertrauter Sachverständiger – bei-

spielsweise ein erfahrener Makler – beur-

teilen, welchen Miet- oder Pachtzins er 

für angemessen hält, wenn sich ver-

gleichbare Objekte nicht finden lassen. 

 

Gewerbesteuerhinzurechnung der 
Schuldzinsen in einem Cash-Pool 

Bei der Gewerbesteuer werden Schuldzin-

sen teilweise dem Gewerbeertrag wieder 

hinzugerechnet. Der Bundesfinanzhof hat 

sich nun zur Möglichkeit einer Saldierung 

von Schuld- und Habenzinsen über einen 

konzerninternen Cash-Pool befasst. In der 

Regel ist eine Saldierung für Gewerbe-

steuerzwecke nämlich nicht möglich. Bei 

einem Cash-Pool lassen die Richter aber 

eine Ausnahme von dieser Regel zu. Ent-

scheidend ist, ob die Darlehen gleichartig 

sind, derselben Zweckbestimmung dienen 

und regelmäßig tatsächlich miteinander 

verrechnet werden. Die wechselseitigen 

Schuldverhältnisse innerhalb eines Cash-

Pools sind im Falle der Saldierung bankar-

beitstäglich zusammenzufassen und fort-

zuschreiben. Nur der für einen dann ver-

bleibenden Schuldsaldo entstehende Zins 

ist bei der Gewerbesteuer hinzurech-

nungsfähig und kann nicht mit danach 

entstandenen Guthabenzinsen verrechnet 

werden. 
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Leistungsbeschreibung bei Niedrigpreiswaren 

Der Bundesfinanzhof äußert sich zu den Anforderungen an die 
Leistungsbeschreibung von Waren im Niedrigpreissegment. 

Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass das Unternehmen eine 

Rechnung erhalten hat, die alle gesetzlichen Angaben enthält. Da-

zu gehört auch eine eindeutige Leistungsbeschreibung. Wie präzise 

eine Leistungsbeschreibung aber sein muss, damit die gesetzlichen 

Anforderungen erfüllt sind, darüber gibt es immer wieder Streit 

mit dem Finanzamt. 

Der Bundesfinanzhof hatte schon vor längerem entschieden, dass 

bei hochpreisigen Waren (mehrere tausend Euro) bloße Gattungs-

bezeichnungen wie „diverse Armbänder“ nicht ausreichen. Auf 

dieser Grundlage hatte das Finanzamt einem Händler von Billigtex-

tilien den Vorsteuerabzug aus Lieferantenrechnungen verweigert, 

in denen die Artikel nur mit Angaben wie „Hosen“ oder „T-

Shirt“ genannt waren, weil diese Gattungsbezeichnungen einer 

Mehrfachberechnung nicht hinreichend vorbeugen würden. 

Das Hessische Finanzgericht hatte dem Händler noch eine Ausset-

zung der Vollziehung des Nachforderungsbescheids verweigert. 

Doch der Bundesfinanzhof hat nun klargestellt, dass es ernstlich 

zweifelhaft ist, ob der Vorsteuerabzug aus Rechnungen im Nied-

rigpreissegment eine exakte Beschreibung der jeweiligen Ware vo-

raussetzt. Die Anforderungen an die Leistungsbeschreibung im 

Niedrigpreissegment seien noch nicht höchstrichterlich geklärt, 

meint der Bundesfinanzhof. 

Außerdem dürfen die für den Vorsteuerabzug erforderlichen Anga-

ben nicht durch ihre schiere Zahl und Komplexität die Ausübung 

des Rechts auf Vorsteuerabzug praktisch unmöglich machen oder 

übermäßig erschweren. Bis ein abschließendes Urteil des Bundesfi-

nanzhofs vorliegt, sollten ähnliche Fälle in jedem Fall offen gehal-

ten werden.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Abzug von Haftungsschulden 
bei einer Organgesellschaft 

Wenn das Finanzamt eine Organgesell-

schaft für die Körperschaftsteuerschulden 

des Organträgers in Haftung nehmen will, 

fallen die von der Organgesellschaft ge-

tragenen Beträge nicht unter das Abzugs-

verbot für die Körperschaftsteuer. Statt-

dessen sind die Zahlungen nach Überzeu-

gung des Bundesfinanzhofs eine verdeckte 

Gewinnausschüttung. So oder so sind die 

Zahlungen der Organgesellschaft also 

nicht steuermindernd abziehbar. 

 
Pay-TV-Abo als Werbungskosten 

Die Aufwendungen eines Fußballtrainers 

für ein Sky-Bundesliga-Abo können Wer-

bungskosten bei den Einkünften aus nicht-

selbständiger Arbeit sein, wenn tatsäch-

lich eine berufliche Verwendung vorliegt. 

Der Bundesfinanzhof hat allerdings klar-

gestellt, dass eine weit überwiegende be-

rufliche Nutzung nachzuweisen ist. 

 
Anerkennung von Verlusten aus 
Knock-out-Zertifikaten 

Seit Einführung der Abgeltungssteuer sind 

grundsätzlich alle Wertveränderungen in 

Verbindung mit Kapitalanlagen steuerlich 

relevant. Aus diesem Grund können auch 

die Anschaffungskosten von Knock-out-

Zertifikaten als Verlust bei den Einkünf-

ten aus Kapitalvermögen  geltend ge-

macht werden, wenn das Knock-out-

Ereignis eintritt. Dabei spielt es nach 

Überzeugung des Bundesfinanzhofs keine 

Rolle, ob die Knock-out-Zertifikate als 

Termingeschäft anzusehen sind oder 

nicht, da ein Abzug in beiden Fällen mög-

lich wäre. 

 


